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3. Instanz

Datum -

Die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluss des Sozialgerichts
Regensburg vom 15. MÃ¤rz 2004 wird als unzulÃ¤ssig verworfen.

GrÃ¼nde:

Die Antragsteller, die eine Anwaltspraxis betreiben, begehrten im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren vor dem Sozialgericht Regensburg die Aussetzung der
Vollziehung des Lohnsummenbescheides vom 28.06.2000, der nach erfolglosem
Widerspruchsverfahren Gegenstand des seit 17. Februar 2003 gleichzeitig
anhÃ¤ngig gewordenen Klageverfahrens S 10 KR 53/03 war. Im
Hauptsacheverfahren erklÃ¤rte sich die Antragsgegnerin nach Zeugeneinvernahme
am 26.06.2003 bereit, die angefochtenen Bescheide im strittigen Umfang
aufzuheben und vergleichsweise neun Zehntel der Kosten des Verfahrens zu
Ã¼bernehmen. AnschlieÃ�end zogen die Antragsteller den Antrag vom 13.02.2003
auf einstweiligen Rechtsschutz zurÃ¼ck.

Mit Beschluss vom 15.03.2004 hat das Sozialgericht Regensburg den Antragstellern
aufgegeben, die Kosten des Antragsverfahrens zu tragen. Die strittigen Bescheide
seien nicht offensichtlich unrichtig gewesen, sie basierten auf von den
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Antragstellern zu vertretenden WidersprÃ¼chen, die erst im Klageverfahren
ausgerÃ¤umt werden konnten.

Gegen den mit einer Beschwerdebelehrung im Sinn der Â§Â§ 172 Abs.1, 173 SGG
versehenen Beschluss haben die Antragsteller am 08.04.2004 Beschwerde
eingelegt und auf den Widerspruch zur Einigung im Hauptsacheverfahren
hingewiesen.

DemgegenÃ¼ber hat die Antragsgegnerin geltend gemacht, mangels
BegrÃ¼ndung hÃ¤tte der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zurÃ¼ckgewiesen
werden mÃ¼ssen.

Das Sozialgericht hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug
genommen.

Die Beschwerde der Antragsteller ist unzulÃ¤ssig. Der Beschluss des Sozialgerichts,
der nach Â§ 197a Abs.1 SGG ergangen ist, kann entgegen seiner
Rechtsmittelbelehrung nicht mit der Beschwerde angefochten werden, da diese
gemÃ¤Ã� Â§ 158 Abs.2 VwGO ausgeschlossen ist (ebenso LSG Nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 28.04.2003 â�� L 11 B 8/03 KA; Hessisches LSG, Beschluss vom
29.03.2004 â�� L 14 B 55/03 P).

GemÃ¤Ã� Â§ 197a SGG â�� eingefÃ¼gt durch das 6. SGG-Ã�nderungsgesetz vom
17. August 2001 mit Wirkung ab dem 2. Januar 2002 â�� sind, wenn in einem
Rechtszug weder der KlÃ¤ger noch der Beklagte zu den in Â§ 183 SGG genannten
Personen gehÃ¶ren, Kosten nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes zu
erheben; die Â§Â§ 184 bis 195 SGG finden keine Anwendung; die Â§Â§ 154 bis 162
VwGO sind entsprechend anzuwenden. Mit dieser Verweisung wird auch Â§ 158
Abs.2 VwGO in Bezug genommen. Danach ist in den FÃ¤llen, in denen in der
Hauptsache eine Entscheidung nicht ergangen ist, die Entscheidung Ã¼ber die
Kosten nicht anfechtbar. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben. Die Beteiligten
gehÃ¶ren nicht zu dem in Â§ 183 SGG genannten, kostenmÃ¤Ã�ig privilegierten
Personenkreis und die Kostenentscheidung ist in einem Verfahren ergangen, das
wegen der RÃ¼cknahme des Antrags keine Entscheidung in der Hauptsache
forderte.

Zwar weicht diese in Â§ 158 Abs.2 VwGO enthaltene Regelung von der zu Â§ 193
SGG ab, wonach Beschwerde gegen einen Kostenbeschluss des Sozialgerichts
gegeben ist. Es mag sein, dass die Anwendung von Â§ 158 Abs.2 SGG zu einer
schwer verstÃ¤ndlichen und sachlich kaum begrÃ¼ndbaren unterschiedlichen
Verfahrensweise im Vergleich zu den von den Â§Â§ 183, 193 SGG erfassten
gerichtskostenfreien Verfahren fÃ¼hrt, wie dies Knittl darstellt (Hennig, SGG, Â§
197a Rdnr.17 f.). Derartige systematische Unstimmigkeiten, die mÃ¶glicherweise
ein Zeichen fÃ¼r mangelnde Sorgfalt im Gesetzgebungsverfahren sind (so
Hessisches Landessozialgericht a.a.O.), kÃ¶nnen nicht dazu fÃ¼hren, den
eindeutigen Gesetzeswortlaut zu missachten, sofern sich nicht feststellen lÃ¤sst,
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dass es sich lediglich um ein redaktionelles Versehen des Gesetzgebers handelt.
DafÃ¼r gibt es hingegen keine Anhaltspunkte, zumal der Gesetzgeber in Â§ 197a
Abs.1 Satz 2 SGG mittels Sonderregelung eine einzelne Vorschrift der VwGO von der
entsprechenden Anwendung ausgenommen hat.

Wenn der 5. Senat des LSG Nordrhein-Westfalen dagegen einwendet, die in Â§ 197a
Abs.1 Satz 2 und Abs.2 SGG getroffenen Sonderregelungen betrÃ¤fen nur die
Kostentragungspflicht und lieÃ�en nicht den Schluss zu, dass der Gesetzgeber
hinsichtlich des Verfahrens die Abweichung von den Â§Â§ 183, 193 SGG gesehen
und gewollt habe (Beschluss vom 25.08.2003 in Breithaupt 2003, S.878) so vermag
dies nicht zu Ã¼berzeugen. Zutreffend weist das Hessische LSG darauf hin, dass die
Frage der RechtsmittelfÃ¤higkeit derartiger Entscheidungen in der
GesetzesbegrÃ¼ndung keine ErwÃ¤hnung findet. Wenn es darin heiÃ�t, "bestimmte
Vorschriften der VwGO" fÃ¤nden Anwendung, weil sie sich dazu "insbesondere"
eignen, weil sie auch Bestimmungen Ã¼ber die Kosten des Vorverfahrens und
Ã¼ber die Kostentragungspflicht der Beigeladenen enthalten, so wird damit das
komplette Kostensystem der VwGO in das SGG eingefÃ¼gt. Die damit verbundenen
inhaltlichen Ã�nderungen â�� etwa die Kostentragung bei KlagerÃ¼cknahme im
Sinn des Â§ 155 abs.2 VwGO â�� wurde in der GesetzesbegrÃ¼ndung ebenso wenig
begrÃ¼ndet, wie die abweichende Verfahrensregelung des Â§ 158 Abs.2 VwGO
ErwÃ¤hnung fand. Â§ 158 Abs.2 VwGO dient der Entlastung der Gerichte von
Nebenentscheidungen, die nach dem Wortlaut der BegrÃ¼ndung des
Gesetzentwurfes der Bundesregierung (Drucksache 14/5943 S.1) mit der
Zielsetzung des 6. SGG-Ã�nderungsgesetzes einhergeht, die Straffung und
Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens zu erzielen.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 21.12.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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